5. Nachtragssatzung vom ……. zur Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse vom 03.07.1995

Auf Grund der §§ 7 und 47 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) SGV. NRW. 2023, zuletzt geändert durch Art. 15 ZuständigkeitsbereinigungsG vom 23.1.2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Wermelskirchen in seiner Sitzung am 02.07.2012 folgende Nachtragssatzung zur Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse vom 03.07.1995 beschlossen:

§ 1

§ 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Für folgende Angelegenheiten wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen:

a) Personalangelegenheiten,

b) Liegenschaftssachen,

c) Auftragsvergaben,

d) Angelegenheiten der zivilen Verteidigung,

e) Einzelfälle in Abgabenangelegenheiten,

f) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung mit Ausnahme der nach Abschluss der Beratungen des Rechnungsprüfungsausschusses vorgelegten Prüfungsergebnisse sowie die Beratung zur Feststellung des Jahresabschlusses.

Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall weder Gründe des öffentlichen Wohls noch berechtigte Ansprüche oder Interessen Einzelner den Ausschluss der Öffentlichkeit gebieten.

§ 2

§ 24 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Die Niederschrift wird von dem Bürgermeister und dem Schriftführer unterzeichnet. Verweigert einer der Genannten die Unterschrift, so ist dies in der Niederschrift zu vermerken. Die Niederschrift ist allen Ratsmitgliedern zuzuleiten.

§ 3
Die fünfte Nachtragssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
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